
archäologische Relikte werden zerstört. Gleicherma-
ßen betroffen sind auch historisch gewachsene Land-
schaften mit ihrer Flora und Fauna. Daran ändert auch
die Schaffung neuer Naturräume nichts, die durch
aufwändige Rekultivierungsmaßnahmen entstehen.

Schon jahrzehntelang warnen Institutionen, die
mit Natur- und Landschaftsschutz bzw. Kulturgüter-
schutz zu tun haben, vor den Folgen dieses großen Flä-
chenverbrauchs. Neu hingegen ist, dass sich nunmehr
in den letzten Jahren auch verstärkt die Bürgerinnen
und Bürger am Unteren Niederrhein zu Wort melden
und nachhaltig protestieren. Ob in Neukirchen-Vluyn
oder Kamp-Lintfort, Sonsbeck oder Xanten, Nettetal
oder Kleve: Überall hat man inzwischen Bürgerinitia-
tiven gegründet, die sich wortgewaltig gegen die
Durchlöcherung ihrer Heimat wehren. 

Beispielhaft seien hier die Anwohner des Alpener
Ortsteils Bönninghardt genannt, die sich im Jahr 2008
mit diversen originellen Aktionen gegen den Abbau
vor der eigenen Haustüre zu Wort gemeldet haben
(Abb. 8). So gab es Mahnfeuer, die an den Grenzen der
geplanten Kiesgrube entzündet wurden. Man depo-
nierte entlang der Ortsdurchfahrtsstraße über 200
bunte Plastikkartons, die mit Kies gefüllt waren. Sie
standen für die Schwerlastkraftwagen, die künftig täg-
lich das Material abfahren würden (Abb. 9). Bei der
Aktion „Death Valley“ symbolisierten zehn Mimen in
ockerfarbenen Gewändern – einem Begräbnis gleich –
ebenfalls den Kiestransport.

Die Aktionen hatten offensichtlich Erfolg: Die zur
Auskiesung vorgesehene Fläche von über 100ha ist in-
zwischen in ihrer Ausdehnung deutlich zusammenge-
schmolzen.

Literatur: H. KOSCHIK (Hrsg.), Kiesgewinnung und archäologi-
sche Denkmalpflege. Mat. Bodendenkmalpfl. Rheinland 8 (Köln
1997).

waren, die archäologische Präventivmaßnahmen er-
fordert hätten, ist die Zahl der bekannten Boden-
denkmäler hier außerordentlich gering. Zum anderen
liegen die Siedlungen und Gräberfelder häufig unter
einem Plaggeneschauftrag bzw. unter einem Gemisch
aus Stallmist und Sand, der über die Jahrhunderte zur
Düngung auf die Felder gelangte. Da ihre Relikte sehr
tief liegen, werden sie selten durch den Pflug nach
oben transportiert und somit bei archäologischen Be-
gehungen auch nicht gefunden. 

Dazu kommt, dass es in den letzten Jahren zuneh-
mend Schwierigkeiten gab, bereits im Planungssta-
dium von Kiesabbaugebieten geeignete Untersuchun-
gen durchzuführen, da häufig eine Betretung der
betroffenen Ackerflächen durch Noch-Eigentümer
oder Pächter versagt wurde. Dementsprechend han-
delt es sich bei Funden und Befunden der letzten Jahr-
zehnte oft um Zufallsentdeckungen. 

Die Zahl unbeobachtet abgebaggerter Fundstellen
darf als sehr hoch eingeschätzt werden. Aber nicht nur
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RHEINLAND

Der Fall M. 

ie im Jahresrückblick bereits angerissen, be-
schäftigten 2008 nicht nur angenehme Dinge

die rheinische Landesarchäologie. Weiterhin gefähr-
den Aktivitäten von Raubgräbern in starkem Maße
hiesige archäologische Fundstellen. Vor knapp 30 Jah-
ren kamen in Deutschland erstmals Metalldetektoren
in den Handel, die man nach wie vor – anders etwa als
bestimmte Waffen oder Funkgeräte – ohne besondere
Auflagen oder Besitzernachweis erwerben kann. Un-

mittelbar nach dem ersten Bekanntwerden auf dem
Markt setzte das „Sondeln“ durch Amateure, aber
auch gewerbsmäßig Tätige im großen Stil ein und vor
allem Metall führende Fundplätze aus keltischer und
römischer Zeit sowie fränkische Friedhöfe waren nun
in einem bis dahin nicht bekannten Maße hierzulan-
de bedroht. Eine neue Etappe setzte mit der Einfüh-
rung des Internets vor etwa 15 Jahren ein. Dieses
schaffte neue Kommunikationsstrukturen, die Raub-

Jürgen Kunow W

9  Alpen-Bönninghardt.
Symbolische Darstellung
der zu erwartenden
Verkehrsbelästigung.
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jekte vollständig als Eigentum deklarieren. Trotz die-
ser rechtlichen Ausgangssituation, die dem Fachamt
selbstverständlich bekannt war, ging unser Haus im
Zusammenhang mit der im Jahr 1995 beschlagnahm-
ten Sammlung in Berufung vor die nächste Instanz,
das Oberlandesgericht (OLG) Köln. 

Das Verfahren vor dem OLG Köln kam erstmals
im Jahr 2005 zur Verhandlung, wobei zu dem Zeit-
punkt pikanterweise Herr M. wiederum auffällig ge-
worden war. Dieses Mal hatte er zusammen mit einem
Kumpan in seiner Heimatstadt Frechen einen 30m
langen Tunnel fachgerecht ergraben, der die Raubgrä-
ber zu einem der berühmten Frechener Töpferöfen
führen sollte (Abb. 11); dieser Fall erregte deutsch-
landweit Aufsehen. Die anschließende Hausdurchsu-
chung erbrachte wiederum eine umfangreiche Samm-

gräber in eigenen Chatrooms zusammenführte, wo
man Tipps und Tricks, aber auch Informationen zu (in
aller Regel gesetzlich geschützten) Bodendenkmälern
austauschte. Darüber hinaus lösten Verkaufsplattfor-
men wie eBay traditionelle Umschlagplätze für Raub-
grabungsgut wie den Kunsthandel oder Flohmärkte
ab. Mancher Raubgräber im Rheinland hat sich den
neuen Möglichkeiten äußerst flexibel angepasst. Einer
davon, dem Fachamt seit Mitte der 1980er Jahre be-
reits bekannt, ist Herr M. aus Frechen. Wiederholt
wurde er im Rheinland, aber auch im benachbarten
Belgien auf archäologischen Fundplätzen von der Po-
lizei festgenommen, als er dort illegal Grabungen
durchführte. In zwei Fällen erfolgten anschließend
Hausdurchsuchungen, wobei man umfangreiche
Sammlungen archäologischer Funde sicherstellte, die
teilweise „erdfrisch“ waren, denen also noch die Reste
von Erde anhafteten. Eine kleine Restaurierungswerk-
statt im Keller des Wohnhauses von Herrn M. gab
Auskunft, wo, wie und durch wen Fundmaterial für
den Verkauf mehr oder weniger fachmännisch aufbe-
reitet wurde. Eine der o. g. Hausdurchsuchungen bei
Herrn M. fand im Jahr 1995 statt. Das gesamte be-
schlagnahmte Fundinventar sowie Ausgrabungsgerät
und Kartenmaterial mit der Einzeichnung von einigen
hundert archäologischen Fundplätzen im Rheinland
wurde seinerzeit dem Rheinischen Amt für Boden-
denkmalpflege zur Aufbewahrung gegeben (Abb. 10).
Zwar leitete man gegen Herrn M. anschließend ein
Strafverfahren ein, doch wurde dieses fünf Jahre spä-
ter wegen eines „geringen Schuldvorwurfs“ unter Zah-
lung von 1200 DM eingestellt. 

Doch Herr M. ging von sich aus weiter. Er klagte
vor dem Landgericht (LG) Köln gegen den Land-
schaftsverband Rheinland auf Herausgabe der be-
schlagnahmten Objekte. Die erste Instanz gab ihm
Recht, obwohl laut Gutachten die Provenienz aus
Raubgrabungen zweifelsfrei feststand. Herr M. konn-
te diesen Vorwurf auch nie glaubhaft entkräften und
Belege für den ordnungsgemäßen Erwerb der Archae-
ologica durch Kaufquittungen o.ä. beibringen. Den-
noch, das in Nordrhein-Westfalen gegenüber den
meisten anderen Bundesländern höchst problemati-
sche Fundrecht bei archäologischen Objekten konnte
Herr M. zu seinen Gunsten anwenden. Hierzulande
gibt es leider immer noch kein Schatzregal im Denk-
malschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, das alle Funde
mit ihrer Entdeckung zu öffentlichem Eigentum er-
klärt. Schätze, darunter fallen auch archäologische
Funde, gehören zu 50% zunächst einmal dem Entde-
cker, wobei das Gesetz hier nicht unterscheidet, ob die
Entdeckung legal oder etwa durch Raubgrabungen er-
folgt ist. Die zweiten 50% stehen dem Eigentümer,
also dem Grundstückseigentümer, zu. Verschweigt
nun ein Raubgräber (wie absolut üblich) den Fundort
eines Objektes, ist natürlich ein Grundstückseigentü-
mer nicht mehr zu ermitteln. Die Konsequenzen sind
klar: Der Raubgräber kann das Objekt bzw. die Ob-
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10  Frechen.
Sichergestellte Funde
von Herrn M., z.T.
bereits in dessen
hauseigener Werkstatt
„restauriert“.

11  Frechen. Unter Tage
zum Töpferofen – der
Raubgräberstollen von
Herrn M.
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